
Satzung 

der Ortsgemeinde Gemünden über den gemäß § 13 des Bundes-

es vereinfachten 

bauungsplan für das Baugebiet 

vom .... "' .. <11.,"' .... 

geänderten Be

Ehren H 

Grund des § der Gemeindeordnung Rheinl&~d-Pfalz 

(Gemü) vom 14 .. 1201973 (GVBl o s .. 419) in Verbindung § 10 

des (BBauG) vom 18608 61976 ( .. I .. S.. 57) 

und der Verordnung über die 

(Ba~~utzungsverordnung-BauNVO) vom 15 .. 090 77 (BGBl .. I .. s .. 1763) 

der Ortsgemeind am sen, den 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 des Bundesbaugesetzes 

geänderten Bebauungsplan für Baugebi 

zu erlassen, die hiermit bekanntgemacht wird6 

Folgende zeichneri 

werden geänd . . 

§ 1 

Darstellungen der Planurkunde 

s 

1", Angrenzend an den tlAhornweg U werden zwischen uKiefernweg" 

und der stichstraße, Parzelle Flur 2, Nro 125, Bau-

grundstüd:e mit den Bezeichnungen, Flur 2, Nr .. 146/1, 

146/2 und 147/2 ausgewiesen .. 

2 .. Die überbaubaren Grundstücksflächen auf den Parzellen, 

Flur 2, Nr .. 145, 146/1, 146/2 und 147/2, werden nur 

noch durch Baugrenzen festgesetzt .. 

3 .. Die Fläche für Gemeinschaftsstellplätze (Grundstück 

Flur 2, Nro 165/2) vor der Parzelle Flur 2, Nr .. 145, 

fällt weg .. 
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§ 2 

Die Textfestsetzungen wie folgt 

Der § 4 - Überbaubare Grundstücksfläche 

Absatz 2 genden Zusatz: 

Dies gilt nicht die Grund 

146/1, 146/2 und 147/2$ Hier werden nur 

festgesetzte 

erhält im 

2, $ 145, 

Baugrenzen 

Der § 7 - Flächen für Einstellplätze und Garagen -

erhält Abs 2 folgenden Zusatz: 

Auf den Grund 2, Nr$ 145, 146/1, 146/2 

und 147/2 sind Garagen alb der überbaubaren 

Grundstücksfl auch an den Grundstücks zu-

lässige Der Mindesta~stand zur Straßenbegrenzangslinie 

muß jedoch mindestens 5,00 m betragene 

§ 3 

Der auszug des Baugebietes 

entsprechenden zeichnerischen Darstel 

ist Bestandteil dieser Satzungo 

§ 4 

mit der 

der Änderungen 

Der Bebauungsplan tdrd gemäß § 12 des Bundes-

baugesetzes mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

Gemünden, den @®&e@e@®®@e@@ee® 

Ortsgemeinde Gemünden 

Ortsbürgermei 




